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Ihr Antrag auf Informationszugang beim Polizeipräsidium Brandenburg vom
5. März 2020
Ihre E-Mail vom 3. Juni 2020, fragdenstaat.de (#181933)

██████████████

mit Ihrer E -Mail vom 3. Juni 2020 bitten Sie uns, Ihr Bemühen um Informationszugang gege n-

über dem Polizeipräsidium Brandenburg zu unterstützen . Sie schilderten folgenden Sachve r-

halt:

Per E-Mail vom 5. März 2020 stellte n Sie über die Plattform fragdenstaat.de einen Antrag auf 
Informationszugang beim Polizeipräsidium Brandenburg. Sie interessierten sich für dessen 

Verarbeitungsverzeichnis nach Ar t. 30 Datenschutz -Grundverordnung (DS -GVO) einschließlich 
der Freigabeerklärung(en) nach § 4 Abs. 1 Brandenburgisches Datenschutzgesetz (BbgDSG). 

Ihren Antrag stützten Sie ausdrücklich auf § 4 Abs. 3 Satz 1 BbgDSG. Nach einer Eingangsb e-

stätigung vom 11. Mä rz 2020 teilte Ihnen die Behörde am 28. April 2020 mit, zwecks Zuste l-
lung eines rechtsmittelfähigen Bescheids nach dem Akteneinsichts - und Informationszugang s-

gesetz (AIG) Ihre postalische Anschrift zu benötigen. Am selben Tage baten Sie das Polizeipr ä-
sidium anhand verschiedener Argumente, den beabsichtigten Bescheid ausschließlich elektr o-

nisch zuzustellen. In ihrer E-Mail vom 4. Mai 2020 nannte die Behörde erneut das Aktenei n-

sichts- und Informationszugangsgesetz als Rechtsgrundlage für Ihren Antrag. Sie erl äuterte
gleichzeitig , dass Verfahren der Polizei Brandenburg, die der Gefahrenabwehr oder der Stra f-

verfolgung dienen, nach § 4 BbgDSG vom Einsichtsrecht ausgenommen seien. Soweit es Ihnen 
um eine Auskunft über die Verarbeitung von Daten zu Ihrer eigenen Person gehe, empfahl sie 

eine Antragstellung nach § 71 Brandenburgisches Polizeigesetz. Das Polizeipräsidium bat Sie, 

Ihren Antrag gegebenenfalls zu konkretisieren. Am 15. Mai 2020 teilten Sie mit, nicht zu gla u-
ben, dass ein Antrag präzisiert werden müsse, da es sich um ein einziges Verzeichnis handeln 

dürfte. Nachdem Sie sich am 2. Juni 2020 nach dem Bearbeitungsstand erkundigten, erläuterte 
Ihnen die Polizeibehörde am 3. Juni 2020, dass dort zu jedem Datenverarbeitungs -Verfahren 

ein Verzeichnis der Verarb eitungstätigkeiten geführt werde. Die Anwendungen dienten fast 
ausschließlich der Gefahrenabwehr und der Strafverfolgung. Das Polizeipräsidium teilte mit, 

Ihrem Auskunftsbegehren nach § 4 Abs. 3 BbgDSG nicht entsprechen zu können , und verwies 
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auf das aus dem Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz hervorgehende Recht, die 

Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht anzurufen.  

 

Den geschilderten Sachverhalt bewerten wir wie folgt: 

 

1. Verarbeitungstätigkeiten der Polizei zur Gefahrenabwehr oder Strafverfolgung 

 

 Maßgeblich für den Umgang mit dem Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten der Po-

lizei auf den Gebieten der Gefahrenabwehr oder der Strafverfolgung ist § 24 Branden-

burgisches Polizei-, Justizvollzugs- und Maßregelvollzugsdatenschutzgesetz 

(BbgPJMDSG). Ein Einsichtsrecht für jedermann ist darin nicht vorgesehen.  

 

 Angesichts der materiellen Regelungen des Akteneinsichts- und Informationszugangs-

gesetzes gehen wir davon aus, dass dessen Anwendung auf Verzeichnisse im Zusam-

menhang mit den beiden genannten Aufgabengebieten, für deren Einsicht durch je-

dermann es keine speziellere Vorschrift gibt, nicht zu einem für Sie erfolgreichen Er-

gebnis führen würde.  

 

2. Sonstige Verarbeitungstätigkeiten der Polizei 

 

 Soweit die Polizei personenbezogene Daten zu anderen Zwecken, wie beispielsweise 

für die Personalverwaltung oder andere, organisatorische oder behördeninterne Zwe-

cke außerhalb der Gefahrenabwehr und Strafverfolgung verarbeitet, gilt für allfällige 

Verzeichnisse der Verarbeitungstätigkeiten die Vorschrift des § 4 Abs. 3 Satz 1 

BbgDSG. In welchem Umfang entsprechende Verzeichnisse geführt werden, ist uns 

nicht bekannt.  

 

 Die Regelung des § 4 Abs. 3 Satz 1 BbgDSG weicht insofern von Art. 30 DS-GVO ab, 

als der europäische Verordnungsgeber die Verzeichnisse der Verarbeitungstätigkeiten 

vorrangig zu Kontrollzwecken, nicht aber zur Einsicht für jedermann vorgesehen hat. 

Der brandenburgische Gesetzgeber ist insofern über die Vorgaben der Datenschutz-

Grundverordnung hinausgegangen. Gleichzeitig hat er aber das Einsichtsrecht – neben 

der Ausnahme von Verfahren, die der Gefahrenabwehr  oder der Strafverfolgung die-

nen (§ 4 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 BbgDSG) – noch mit weiteren Ausnahmen eingeschränkt. 

Insbesondere die Ausnahme zur Sicherheit des Verfahrens (§ 4 Abs. 3 Satz 2 BbgDSG) 

dürfte der Zugänglichkeit der Verzeichnisse in nicht unerheblichem Maße entgegen-

stehen.  

 

 Eine Anwendung des Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetzes auf Verzeich-

nisse der Verarbeitungstätigkeiten außerhalb der Gefahrenabwehr oder Strafverfol-

gung ist nach § 1 AIG ausgeschlossen, da das Brandenburgische Datenschutzgesetz 

hierfür eine speziellere Vorschrift – § 4 Abs. 3 Satz 1 BbgDSG – vorsieht.  

 

Selbstverständlich steht es Ihnen frei, erneut Kontakt mit dem Polizeipräsidium aufzunehmen, 

um zu eruieren, ob und ggf. welche Verzeichnisse außerhalb der Kernaufgaben der Polizei (Ge-

fahrenabwehr bzw. Strafverfolgung) geführt werden. Mit dem Ergebnis könnten Sie schließlich, 

falls Sie Ihre Meinung zum Präzisierungsangebot der Behörde ändern sollten, doch noch eine 

entsprechende Konkretisierung Ihres auf § 4 Abs. 3 Satz 1 BbgDSG basierenden Begehrens 

vornehmen. Wie Sie unseren Ausführungen entnehmen können, halten wir die Erfolgsaussich-

ten jedoch auch hier für begrenzt.  
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Zur Frage der Antragstellung bzw. Beantwortung von Anträgen auf Informationszugang per 

E-Mail möchten wir Sie auf den Beitrag „C9 █ Per E-Mail zur Akteneinsicht“ aus unserem T ä-
tigkeitsbericht 2012/2013 (Seite 153 ff.) aufmerksam machen. Der Beitrag bezieht sich auf die 

Rechtslage nach dem Akteneinsichts - und Informationszugangsgesetz. Sie finden ihn in uns e-
rem Internetangebot.

Wir bitten Sie um Verständnis, dass wir vor dem Hintergrund des skizzierten Ergebnisses uns e-

rer Bewertung zunüchst davon absehen, an das Polizeipräsidium Brandenburg heranzutreten. 

Jedoch hoffen wir, Ihnen mit unseren Ausf§hrungen weitergeholfen zu haben. Selb stverstün d-
lich stehen wir Ihnen für Rückfragen gerne auch telefonisch zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

▍▍▍▍▍▍▍


